
 

 

 

 

 

 
 

 

Antrag auf Mitgliedschaft im 

               H2BZ Netzwerk Rheinland-Pfalz e. V. 

Gemeinnütziger Verein, eingetragen beim Amtsgericht Koblenz unter Nummer 5 VR 5018 

 
Vollständiger Name:        

Postanschrift:   

Telefon, Telefax:             

E-Mail:    

 

☐ Für juristische Personen (Firmen, Organisationen): 

Branche, Tätigkeit, Produkte:    

Persönlicher Ansprechpartner (vollständiger Name, Abteilung):    

 

 

☐ Für natürliche Personen: 

Berufliche Tätigkeit bei/als:    

Geburtsdatum (freiwillige Angabe):      

 

Für mich/uns gilt folgender Beitragssatz 
(EUR pro Jahr): 

☐ 180,00 Euro (juristische Person) 

☐ 60,00 Euro (natürliche Person) 

☐ 0,00 Euro (Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit, 

Studenten) 

Besonderes Interesse auf dem Gebiet der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie: 

 

 

 

 

Mit positivem Beschluss der Vorstandsmitglieder tritt oben aufgeführte juristische oder natürliche 
Person dem Verein „H2BZ Netzwerk Rheinland-Pfalz e. V.“ bei. Die Satzung ist mir/uns bekannt und 
verbindlich. Der Mitgliedsbeitrag wird für das laufende Jahr unverzüglich nach Erhalt der Rechnung 
überwiesen, in den weiteren Jahren jeweils bis zum 31. Januar. 

Ich  erkläre  mich  einverstanden,  dass  meine  Daten   elektronisch   erfasst   und   mein   
Name als Mitglied des Vereins genannt wird. 

 

☐ Ich habe die Satzung zur Kenntnis genommen. 

☐ Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Name mit Logo und Verlinkung zu 
meiner/unserer Webseite auf der H2BZ RLP Homepage aufgeführt wird.  

 
 

 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 
 

Vorstand Herr Albert Jung (Vorsitzender) 
Herr Dipl.-Ing. Hans Joachim Thon (Stellv. Vorsitzender) 
Herr Ulrich Zimmer (Schatzmeister) 

Herr Dipl.-Ing. Jürgen Hansen (Beisitzer) 
Herr Dipl.-Ing. Georg Valder (Beisitzer) 



 
 
 
 
 
 
 

 

H2BZ Netzwerk Rheinland-Pfalz e. V. 

 
 

Beitragsordnung 
 

 
 

 
 

Mitgliedschaft Beitragshöhe 

Institute, Kammern, Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
Forschungseinrichtungen, Privatpersonen 

60,00 Euro 

Unternehmen 180,00 Euro 

Mitglieder auf Gegenseitigkeit 0,00 € 

Student*innen 0,00 € 

 
 

Die Mitgliedsbeiträge sind im Voraus zu entrichten. 
 

Bei Eintritt im zweiten Halbjahr wird nur der halbe Jahresbeitrag erhoben. 

Es erfolgt keine Rückzahlung bei Ausscheiden des Mitglieds. 

 

Die Beitragsordnung wurde bei der Gründungsveranstaltung am 21.11.2005 festgelegt und mit 
Beschluss der Mitgliederversammlung am 19.11.2020 geändert. 


